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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Hoffnungszeichen | Sign of Hope e.V.:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des

Hoffnungszeichen | Sign of Hope e.V.

Konstanz

– bestehend aus der Bilanz zum 30.09.2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge schäfts-

jahr vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 sowie dem Anhang – geprüft. Dar über hinaus ha ben wir den

Lagebe richt des Hoff nungs zeichen I Sign of Hope e.V. für das Ge schäfts jahr vom 01.10.2024 bis zum

30.09.2025 ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für al-

le Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften. 

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah res ab-

schluss, entspricht den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vor schrif ten

und stellt die Chan cen und Ri si ken der zu künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun gen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim mung mit § 317

HGB un ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest gestellten deut schen Grund-

sätze ord nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un sere Verantwortung nach diesen Vor-

schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des

Jahresab schlusses und des La geberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be schrie ben.

Wir sind von dem Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han dels recht li chen

und berufs rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be rufs pflich ten in Über-

ein stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang ten

Prü fungs nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü fungsurteile zum

Jahres abschluss und zum Lagebericht zu die nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den La ge be richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschrif ten in allen wesentli chen Be lan-

gen entspricht. Ferner sind die gesetzli chen Ver treter ver ant wortlich für die inter nen Kontrollen, die

sie in Übereinstimmung mit den deut schen Grundsät zen ord nungs mäßiger Buch füh rung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstel lung ei nes Jahres ab schlusses zu ermöglichen, der frei von

wesentli chen fal schen Darstel lun gen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant wortlich, die

Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be urteilen. Des Wei te ren ha ben

sie die Ver antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit, so fern ein schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage

des Rech nungsle gungsgrund sat zes der Fort führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so fern

dem nicht tat sächli che oder rechtli che Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe richts, der ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we sentli chen Be-

langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor schrif ten ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünfti gen Ent wick lung zu tref fend dar stellt. Ferner sind die 
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gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor keh run gen und Maß nah men (Systeme), die sie als

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines La ge be richts in Überein stimmung mit den an-

zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif ten zu er mögli chen, und um ausreichende ge eig-

nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin gen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab schluss als Gan-

zes frei von wesentlichen fal schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern

ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt

so wie in al len wesentlichen Belangen mit dem Jahres abschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-

won ne nen Er kenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und

die Chan cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-

ver merk zu er tei len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt schaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss prüfung durchgeführte Prüfung eine we-

sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen

oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver nünf tig er weise er wartet

werden könnte, dass sie einzeln oder ins gesamt die auf der Grund lage die ses Jah resab schlusses und

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent scheidungen von Adres saten be ein flussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti sche Grund-

haltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah res ab schluss

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und füh ren Prü-

fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er langen Prü fungsnachwei se, die

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü fungsurteile zu dienen. Das Risiko,

dass eine aus dolosen Handlungen resultieren de wesentli che falsche Darstellung nicht aufge-

deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtü mern resultierende wesentliche falsche Dar-

stellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Hand lungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,

beabsichtig te Unvollständigkeiten, irrefüh rende Darstellungen bzw. das Außer kraftsetzen interner

Kontrollen beinhalten kön nen.

erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan ten internen

Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor kehrungen und Maßnah men,

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Vereins bzw. dieser Vorkeh-

rungen und Maßnahmen ab zugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand ten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-

ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver tretern an-

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so wie,

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob ei ne we sentliche Unsicherheit im Zu-

sam men hang mit Ereignissen oder Gegebenhei ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-

hig keit des Vereins zur Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentli che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be stäti-

gungsver merk auf die dazuge hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-

merk sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü fungsur-

teil zu modifi zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundla ge der bis zum Datum

unseres Be stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu künftige Ereignisse oder Gege-

ben heiten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr

fort füh ren kann.




